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(54) Vorrichtung zur Handhabung von Bohrgestänge, Verfahren zum Betrieb der Vorrichtung und 
Verwendung von Mitteln zum Bewegen einer solchen Vorrichtung

(57) Es werden zwei Varianten einer Vorrichtung zur
Handhabung von Bohrgestänge (16, 18) angegeben, die
jeweils zumindest ein entlang eines Gestängemagazin-
wegs (24) verschiebbar oder auf sonst geeignete Weise
bewegliches Gestängemagazin (20, 22) - also ein ver-

schiebbares/bewegliches Gestängelager - umfassen.
Sodann werden ein Verfahren zum Betrieb der jeweiligen
Vorrichtung und eine Verwendung von Mitteln zum Ver-
schieben/Bewegen des Gestängelagers angegeben.

Signifikante, zur Veröffentlichung mit der Zusam-
menfassung vorgesehene Figur:
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Handhabung von Bohrge-
stänge, also Rohre, Stangen und Gestängezüge für
Bohrgeräte und Bohranlagen, insbesondere zum Abteu-
fen von Bohrungen auf Kohlenwasserstoff-Lagerstätten
oder für Geothermie.
[0002] Bohrungen der oben genannten Art werden in
der Regel diskontinuierlich abgeteuft, da nach dem Boh-
ren einer Gestängelänge der Bohrvorgang unterbrochen
werden muss, um mit dem Bohrstrang ein weiteres Ge-
stängeelement zu kombinieren, mit dem anschließend
der Bohrvorgang fortgeführt wird. Diskontinuierlich ist
auch der Ausbau des Bohrgestänges oder der Einbau
und Ausbau von Verrohrungen des Bohrloches
(Casings), da jedes Mal der Vorgang unterbrochen wer-
den muss, um die entsprechenden Rohre oder Bohrstan-
gen mit dem Bohrstrang oder dem Casing-Strang zu ver-
binden bzw. von diesem zu lösen. Übliche Bohrstangen
erreichen ungefähr eine Länge von neun Metern, ein
doppelter oder dreifacher Gestängezug (Double Stand
bzw. Triple Stand) entsprechend in etwa achtzehn bzw.
siebenundzwanzig Meter.
[0003] Aufgrund steigenden Kostendrucks ergibt sich
für Betreiber von Bohranlagen das Bedürfnis, den dis-
kontinuierlichen Vorgang des Abteufens von Bohrungen
bzw. Ziehens von Bohrgestänge und Verrohrungen
durch einen quasi kontinuierlichen Ablauf zu ersetzen.
[0004] Eine Aufgabe der Erfindung besteht entspre-
chend darin, eine Vorrichtung zur Handhabung von Bohr-
gestänge für eine Bohranlage und ein Verfahren zum
Betrieb einer solchen Vorrichtung anzugeben, mit der
bzw. mit dem die Zuführung von Bohrgestänge zur Bohr-
anlage erleichtert wird. Die eingangs genannte Vorrich-
tung zur Handhabung von Bohrgestänge ist also eine
Vorrichtung zur Zuführung von Bohrgestänge zur Bohr-
anlage.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß in einer
ersten Variante durch eine Vorrichtung mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 und in einer zweiten Variante durch
eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 6
gelöst. Gemäß der ersten Variante ist vorgesehen, dass
bei einer Vorrichtung zur Handhabung von Bohrgestän-
ge für eine Bohranlage mindestens ein Gestängemaga-
zin (Gestängelagervorrichtung) eines Gestängemaga-
zinwegs verschiebbar beweglich ist und dass als Gestän-
gemagazinweg eine so genannte Skiddingbahn fungiert,
insbesondere eine Skiddingbahn mit zwei parallel ver-
laufenden Strängen mehrerer aneinandergereihter Skid-
dingmatten.
[0006] Die Verwendung einer Skiddingbahn zum Ver-
lagern einer Bohranlage und der Aufbau einer Skidding-
bahn aus anreihbaren Skiddingmatten sind an sich be-
kannt. Bei den einzelnen Skiddingmatten handelt es sich
um längliche, plattenförmige Metallkonstruktionen, die
eine entsprechende Last, nämlich z. B. die Bohranlage,
aufnehmen können, aber auch zur Aufnahme von Zug-

belastungen, wie sie sich beim Verschieben oder Verla-
gern der Bohranlage ergeben, geeignet sind. Die Skid-
dingbahn fungiert mit zwei parallel laufenden Strängen
im Wesentlichen wie ein Schienenzug, auf dem die Bohr-
anlage beweglich ist. Die Bohranlage ruht mit Gleitern
auf den beiden Strängen der Skiddingbahn, und mit der
Skiddingbahn einerseits und einem unten liegenden Ba-
sisabschnitt der Bohranlage andererseits sind Hydrauli-
kelemente verbindbar, die bei Betätigung ein Ziehen oder
Schieben der Bohranlage auf der Skiddingbahn entlang
deren Längserstreckung bewirken.
[0007] Die Erfindung zielt mit ihrem im ersten unab-
hängigen Vorrichtungsanspruch angegebenen Aspekt
auf die Verwendung von zum Bewegen der Bohranlage
bereits bekannten Mitteln, nämlich der Skiddingbahn,
ebenfalls zur Verwendung beim Bewegen eines oder
mehrerer Gestängemagazine. Dadurch, dass ein oder
mehrere Gestängemagazin(e) beweglich ist bzw. sind,
lässt sich jeweils bedarfsabhängig ein Gestängemagazin
in eine Übergabe- oder Übernahmeposition bewegen, in
welcher Bohrgestänge an die Bohranlage übergeben
oder von dieser übernommen werden kann. Dadurch,
dass ein komplettes Gestängemagazin in diese Über-
nahmeposition beweglich ist, entfällt das bisher erforder-
liche einzelne Übergeben oder Übernehmen von Bohr-
gestänge oder ein Anliefern oder Abnehmen von Bohr-
gestänge zwar in größeren Mengen, jedoch nicht in den
Mengen, wie sie in den entsprechend dem erfindungs-
gemäßen Ansatz beweglichen Gestängemagazinen vor-
gehalten werden können.
[0008] Als Gestängemagazin kommt insbesondere ei-
ne Kombination zweier mit Abstand nebeneinander an-
geordneter und zueinander fixierter Bühnenelemente in
Betracht. Der Abstand zwischen diesen Bühnenelemen-
ten ist dabei so gewählt, dass ein Beladen und Entladen
des Gestängemagazins mit einem Handhabungsgerät
nach Art eines Gabelstaplers oder dergleichen möglich
ist.
[0009] Die oben genannte Aufgabe wird ebenfalls ge-
löst mit den Merkmalen des zweiten unabhängigen Vor-
richtungsanspruchs. Danach ist bei einer Vorrichtung zur
Handhabung von Bohrgestänge für eine Bohranlage vor-
gesehen, dass mindestens ein Gestängemagazin, ins-
besondere ein Gestängemagazin der oben genannten
Art, entlang eines Gestängemagazinwegs verschiebbar
beweglich ist, dass quer zum Gestängemagazinweg eine
Gestängehandhabungseinrichtung entlang eines Hand-
habungseinrichtungswegs verfahrbar ist und dass der
Handhabungseinrichtungsweg zumindest abschnitts-
weise zusammen mit dem Gestängemagazin beweglich
ist.
[0010] Bei dieser Ausführungsform kommt ebenfalls
der Vorteil zum Tragen, dass ein komplettes Gestänge-
magazin in eine Übergabe- oder Übernahmeposition be-
weglich ist, und zwar insbesondere auf einem seitlich
neben der Bohranlage verlaufenden Gestängemagazin-
weg. Zur Übergabe oder Übernahme ist dabei eine Ge-
stängehandhabungseinrichtung, z. B. ein Portalkran
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oder dergleichen, vorgesehen, wobei sich für diese Ein-
richtung die Besonderheit ergibt, dass ein als Verfahrweg
vorgesehener Handhabungseinrichtungsweg zumindest
abschnittsweise mit dem Gestängemagazin beweglich
ist. Es ergibt sich also eine fixe Position von zumindest
dem beweglichen oder bewegten Abschnitt des Hand-
habungseinrichtungswegs zu dem jeweiligen Gestänge-
magazin. Eine auf dem Handhabungseinrichtungsweg
verfahrbare Gestängehandhabungseinrichtung kann
ohne zusätzliche Justierung oder dergleichen das Ge-
stängemagazin im Sinne eines Entnehmens oder Able-
gens von Bohrgestänge bedienen.
[0011] Beiden Alternativen ist das auf dem Gestänge-
magazinweg verschiebbare Gestängemagazin oder ei-
ne in gleicher Weise verschiebbare Gruppe von gekop-
pelten Gestängemagazinen gemeinsam. Der Gestänge-
magazinweg verläuft insbesondere seitlich neben der
Bohranlage und zwar in einem geeigneten Abstand seit-
lich neben der Bohranlage, so dass eine Übergabe/Über-
nahme von Bohrgestänge an die Bohranlage bzw. von
der Bohranlage möglich ist.
[0012] Die abhängigen Ansprüche sind auf bevorzugte
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung gerich-
tet. Die mit der Anmeldung eingereichten Patentansprü-
che sind Formulierungsvorschläge ohne Präjudiz für die
Erzielung weitergehenden Patentschutzes. Die Anmel-
derin behält sich vor, noch weitere, bisher nur in der Be-
schreibung und/oder Zeichnungen offenbarte Merkmals-
kombinationen zu beanspruchen. In Unteransprüchen
verwendete Rückbeziehungen weisen auf die weitere
Ausbildung des Gegenstandes des in Bezug genomme-
nen unabhängigen Anspruches durch die Merkmale des
jeweiligen Unteranspruches hin; sie können auch selb-
ständige Erfindungen enthalten, die eine von den Ge-
genständen der vorhergehenden Ansprüche unabhän-
gige Gestaltung aufweisen und sind nicht als ein Verzicht
auf die Erzielung eines selbständigen, gegenständlichen
Schutzes für deren Merkmale oder die Merkmalskombi-
nationen der rückbezogenen Unteransprüche zu verste-
hen. Des Weiteren ist im Hinblick auf eine Auslegung der
Ansprüche bei einer näheren Konkretisierung eines
Merkmals in einem nachgeordneten Anspruch davon
auszugehen, dass eine derartige Beschränkung in den
jeweils vorangehenden Ansprüchen nicht vorhanden ist.
[0013] Wenn die hier und nachfolgend beschriebene
Vorrichtung zur Handhabung von Bohrgestänge für eine
Bohranlage zusammen mit der jeweiligen Bohranlage
verschieb- oder verlagerbar ist, ergibt sich eine günstige
Situation hinsichtlich des zusammen mit der Bohranlage
mitwandernden Lagerorts des Bohrgestänges oder ei-
nes Teils des Bohrgestänges, nämlich in den zur Vor-
richtung gehörigen Gestängemagazinen. Wenn das Ver-
lagern der Vorrichtung zusammen mit der Bohranlage
im Sinne einer Gleichzeitigkeit erfolgt, steht das Bohrge-
stänge am Ende des Bewegungsvorgangs unmittelbar
zur Fortsetzung des Bohrvorgangs an der neuen Position
zur Verfügung. Die Bewegung der Vorrichtung zur Hand-
habung von Bohrgestänge und die parallele Bewegung

der Bohranlage können sogar synchronisiert sein, so
dass während des Bewegungsvorgangs ein Übergeben
von Bohrgestänge an die Bohranlage oder ein Überneh-
men von Bohrgestänge von der Bohranlage möglich
bleibt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang dar-
auf, dass mit dem Bewegen der Vorrichtung zur Hand-
habung von Bohrgestänge für eine Bohranlage zusam-
men mit der jeweiligen Bohranlage eine Bewegung jeder
Einheit für sich gemeint ist und also keine bewegliche
Bohranlage, die eine Handhabungsvorrichtung für Bohr-
gestänge umfasst, die beim Bewegen der Bohranlage
mitbewegt wird.
[0014] Wenn bei einer Vorrichtung zur Handhabung
von Bohrgestänge ohne eine eigene Gestängehandha-
bungseinrichtung für das Gestängemagazin eine Nei-
gung um eine längs zum Gestängemagazinweg verlau-
fende Achse veränderbar ist, lässt sich mit einer solchen
Neigungsveränderung das im Gestängemagazin befind-
liche Bohrgestänge zu einer Seite des Gestängemaga-
zins bewegen, indem das Bohrgestänge entsprechend
der Neigung in diese Richtung rollt. Die damit bewirkte
Positionierung des Bohrgestänges innerhalb des Ge-
stängemagazins erlaubt dessen Übergabe an die Bohr-
anlage und bei einer entgegengesetzten Neigung eine
Übernahme von der Bohranlage, so dass entsprechend
der Neigung das übernommene Bohrgestänge von der
Übernahmeposition weg rollt und diese damit wieder frei
wird.
[0015] Vorteilhaft ist mit einer Neigungsveränderung
des Gestängemagazins darin befindliches Bohrgestän-
ge zu einer tiefer liegenden Seite des Gestängemagazins
beförderbar und in dieser Position von einem Vertikal-
aufzug aufnehmbar. Der Vertikalaufzug gehört bereits
zur Bohranlage, nämlich zu einer als Arbeitsbühne fun-
gierenden Basis der Bohranlage. Der Vertikalaufzug
greift z. B. mit Klinken oder dergleichen seitlich in das
auf dem Gestängemagazinweg in die Übergabe-/Über-
nahmeposition bewegte Gestängemagazin und kann auf
diesem Wege Bohrgestänge aufnehmen.
[0016] Wenn der Gestängemagazinweg mit einem
Fahrweg überbrückt wird oder überbrückbar ist, der ein
Überfahren des Gestängemagazinwegs mit einem
Handhabungsgerät, z. B. einem Gabelstapler oder der-
gleichen, erlaubt, lässt sich ein Gestängemagazin auch
auf dem Gestängemagazinweg mit Bohrgestänge be-
stücken oder derartiges Bohrgestänge ist mit einem sol-
chen Handhabungsgerät entnehmbar.
[0017] Wenn zumindest zwei oder sämtliche auf dem
Gestängemagazinweg anordenbare Gestängemagazi-
ne gekoppelt sind, so dass eine Bewegung oder Verla-
gerung eines Gestängemagazins alle gekoppelten Ge-
stängemagazine betrifft, und zwischen je zwei gekoppel-
ten Gestängemagazinen ein mit den Gestängemagazi-
nen bewegliches Handhabungseinrichtungswegele-
ment als Abschnitt oder zumindest als möglicher Ab-
schnitt des Handhabungseinrichtungswegs angeordnet
ist, oder zwischen je zwei gekoppelten Gestängemaga-
zinen und jeweils an den Außenseiten eines ersten und
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eines letzten gekoppelten Gestängemagazins ein mit
diesen bewegliches Handhabungseinrichtungswegele-
ment angeordnet ist, ist ein Abschnitt des Handhabungs-
einrichtungswegs zusammen mit den gekoppelten Ge-
stängemagazinen beweglich. Je nachdem, welches der
gekoppelten Gestängemagazine in eine Übergabeposi-
tion bewegt wird, erfolgt mit der Bewegung dieses Ma-
gazins in die Übergabeposition unmittelbar auch eine Be-
wegung zumindest eines Handhabungseinrichtungswe-
gelements zu dieser Übergabeposition, also zu einer Po-
sition oder zu Positionen seitlich von der Übergabeposi-
tion. Mit dem oder jedem Handhabungseinrichtungswe-
gelement an der Übergabeposition kann die Handha-
bungseinrichtung an der Übergabeposition über dem in
Übergabeposition befindlichen Gestängemagazin ver-
fahren werden, so dass eine Entnahme oder ein Ablegen
von Bohrgestänge möglich ist.
[0018] Wenn der Handhabungseinrichtungsweg in
Form zumindest eines Handhabungseinrichtungswege-
lements oder eines Paars von Handhabungseinrich-
tungswegelementen zumindest im Bereich der Überga-
beposition seitlich über den Gestängemagazinweg hin-
ausreicht und dort eine Handhabungseinrichtungswarte-
position bildet, kann die Handhabungseinrichtung in die-
se Position verfahren werden, wenn ein Gestängemaga-
zin oder gekoppelte Gestängemagazine auf dem Ge-
stängemagazinweg bewegt werden. Die Handhabungs-
einrichtung bleibt dann während der kompletten
Bewegungsphase des oder jedes Gestängemagazins
ortsfest. Des Weiteren verbleibt die Handhabungsein-
richtung unabhängig von der Bewegung des oder jedes
Gestängemagazins im Bereich der Übergabeposition, so
dass einerseits die Handhabungseinrichtung beim Be-
wegen des oder jedes Gestängemagazins nicht eben-
falls transportiert werden muss und andererseits die Ver-
fügbarkeit der Handhabungseinrichtung im Bereich der
Übergabeposition erhalten bleibt. Wenn das oder jedes
Handhabungseinrichtungswegelement im Bereich der
Handhabungseinrichtungswarteposition beim Betrieb
der hier und nachfolgend beschriebenen Vorrichtung
ortsfest ist und beim Verschieben des oder jedes Ge-
stängemagazins, insbesondere am Ende des Verschie-
beprozesses, das oder jedes mitbewegte Handhabungs-
einrichtungswegelement fluchtend zu dem oder jedem
Handhabungseinrichtungswegelement der Handha-
bungseinrichtungswarteposition positionierbar ist, ergibt
sich mit der fluchtenden Anordnung am Ende des Bewe-
gungsprozesses ein als Verfahrweg für die Handha-
bungseinrichtung nutzbarer Übergang zwischen den
ortsfesten und den mitbewegten Handhabungseinrich-
tungswegelementen, so dass die Handhabungseinrich-
tung aus der Handhabungseinrichtungswarteposition
heraus und wieder über das sich jetzt in der Übergabe-
position befindende Gestängemagazin verfahrbar ist.
[0019] Als Gestängemagazinweg kommt eine Skid-
dingbahn in Betracht, insbesondere eine Skiddingbahn
mit zwei parallel verlaufenden Strängen mehrfach anein-
ander angereihter Skiddingmatten. Die Verwendung ei-

ner Skiddingbahn als Gestängemagazinweg hat den
Vorteil, dass gleiche Komponenten für die Bewegung der
hier und im Weiteren beschriebenen Vorrichtung zur
Handhabung von Bohrgestänge wie auch für die Verla-
gerung der gesamten Bohranlage durch "Skidden" ver-
wendbar sind. Dies verringert durch die verwendbaren
Gleichteile Entwicklungs-, Produktions- und Wartungs-
kosten. Als Gestängemagazin kommt die Verwendung
von zwei mit Abstand nebeneinander angeordneten und
zueinander fixierten Bühnenelementen in Betracht. Zwei
Bühnenelemente eignen sich besonders für die Lage-
rung von Bohrgestänge, bei denen zwei Einzelelemente
bereits durch übliches Verschrauben kombiniert sind (ein
so genanntes "Double"/"Double Stand"), wobei jedes
Bühnenelement im Wesentlichen einen Abschnitt des
doppelten Gestängeelements aufnimmt. Zudem ist die
Verwendung zweier nebeneinander fixierter Bühnenele-
mente vorteilhaft, weil dadurch zwischen diesen ausrei-
chend Raum verbleibt, so dass ein Zugang mit einem
Handhabungsgerät nach Art eines Gabelstaplers mög-
lich bleibt und entsprechend das Gestängemagazin mit
diesem be- oder entladen werden kann.
[0020] Als Gestängehandhabungseinrichtung kommt
ein Portalkran oder jede Art von Kran, die zum Heben
und zum zumindest seitlichen Verfahren von Bohrge-
stänge geeignet ist, in Betracht. Die Verwendung eines
Portalkrans hat den Vorteil, dass dieser wegen seiner im
Wesentlichen senkrecht belasteten Stützen und bei ent-
sprechender Auslegung der Kranbrücke einerseits hohe
Lasten tragen kann und andererseits konstruktiv ver-
gleichsweise unaufwendig ist. Zudem kann bei Verwen-
dung eines Portalkrans das Bohrgestänge entlang sämt-
licher kartesischer Koordinatenachsen bewegt werden:
die vertikale Beweglichkeit erlaubt das Aufnehmen und
Ablegen des Bohrgestänges im Gestängemagazin oder
beim Vertikalaufzug. Eine horizontale Bewegungsrich-
tung ermöglicht das Verfahren in oder aus der Handha-
bungseinrichtungswarteposition, über dem Gestänge-
magazin und vom oder zum Vertikalaufzug. Eine zu die-
ser letzten Bewegungsrichtung senkrechte, optionale
horizontale Bewegungsmöglichkeit erlaubt das genaue
Justieren von Paketen von Bohrgestänge im Gestänge-
magazin. Bei entsprechender Ausführung eines Portal-
krans als Gestängehandhabungseinrichtung, also bei ei-
ner entsprechenden Höhe eines solchen Portalkrans,
kann in Einzelfällen der Portalkran die Funktion des an-
sonsten separat erforderlichen Vertikalaufzugs mit über-
nehmen, also z. B. Bohrgestänge im Bereich des Boden-
niveaus aus einem Gestängemagazin entnehmen und
auf dem Niveau der als Arbeitsbühne fungierenden Basis
der Bohranlage, dem so genannten Drillfloor, ablegen
oder dort an eine ggf. ausfahrbare oder sonst zur Bildung
einer Übernahmeposition geeignete Übernahmeeinrich-
tung übergeben.
[0021] Als Handhabungseinrichtungswegelement
kommt eine Schiene oder ein nach Art einer Schiene für
Verfahrbewegungen kontaktierbares Profilelement, z. B.
ein T-Träger, ein Doppel-T-Träger, eine U-Schiene oder
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dergleichen, in Betracht.
[0022] Wenn das Gestängemagazin mit Haltestan-
gen, so genannten Rungen, in separate Abschnitte un-
terteilt ist und Bohrgestänge aus diesen oder in diese
durch die Gestängehandhabungseinrichtung nach einer
vorgegebenen oder vorgebbaren Sortierreihenfolge ent-
nehmbar bzw. ablegbar ist, lässt sich der Automatisie-
rungsgrad beim Zuführen und Abnehmen von Bohrge-
stänge zur bzw. von der Bohranlage steigern. Zudem
kann bei einer manuellen Bedienung der Gestängehand-
habungseinrichtung schadhaftes Bohrgestänge oder
Bohrgestänge, das z. B. hinsichtlich seiner Benutzungs-
dauer vorgegebene Toleranzwerte erreicht hat, so gela-
gert werden, dass einerseits eine Wartung und Instand-
setzung oder eine Entnahme für eine derartige Wartung
und Instandsetzung ermöglicht und andererseits ein un-
beabsichtigtes erneutes Verwenden des so separierten
Bohrgestänges vermieden wird.
[0023] Der Vorteil der alternativen Ausführungsform
der Vorrichtung zur Handhabung von Bohrgestänge, al-
so der Vorrichtung mit Gestängehandhabungseinrich-
tung, besteht vor allem darin, dass mit der Gestänge-
handhabungseinrichtung durch Verfahren quer zum Ge-
stängemagazinweg Bohrgestänge selektiv aus einem je-
weiligen Gestängemagazin zur Bohranlage, beispiels-
weise zu einem Vertikalaufzug der Bohranlage, und um-
gekehrt transportierbar ist. Der Vertikalaufzug gehört,
wenn dessen Funktion nicht von der Gestängehandha-
bungseinrichtung übernommen wird, zu einer als Ar-
beitsbühne fungierenden Basis der Bohranlage. Ohne
Vertikalaufzug, also bei einem Portalkran, der die Funk-
tionalität der Gestängehandhabungseinrichtung und
gleichzeitig die Funktionalität eines Vertikalaufzugs
übernimmt, liegt die Position zur Übergabe oder zur
Übernahme von Bohrgestänge an die Bohranlage bzw.
von der Bohranlage auf Höhe des Niveaus der Arbeits-
bühne.
[0024] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrieb
einer Bohranlage wie hier und nachfolgend beschrieben
zeichnet sich dadurch aus, dass je nach Bedarf ein Ge-
stängemagazin oder mehrere gekoppelte Gestängema-
gazine auf dem Gestängemagazinweg verschoben wer-
den und auf diesem Wege jeweils ein Gestängemagazin
mit benötigtem Bohrgestänge in eine Übergabeposition
gelangt, in der ein Entnehmen von Bohrgestänge aus
dem Gestängemagazin oder ein Ablegen von Bohrge-
stänge im Gestängemagazin möglich ist. Die Vorrichtung
zur Handhabung von Bohrgestänge kann insgesamt zu-
sammen mit der Bohranlage verfahren werden, so dass
sich eine variable, nicht ortsfeste Übergabeposition er-
gibt, die jeweils nur von der Position der Bohranlage ab-
hängig ist.
[0025] Bei einer Vorrichtung zur Handhabung von
Bohrgestänge, die eine Gestängehandhabungseinrich-
tung umfasst und bei der der Handhabungseinrichtungs-
weg eine Handhabungseinrichtungswarteposition bildet,
zeichnet sich ein günstiges Verfahren dadurch aus, dass
zumindest zwei oder sämtliche auf dem Gestängemaga-

zinweg befindliche Gestängemagazine gekoppelt sind,
so dass eine Bewegung oder Verlagerung eines Gestän-
gemagazins alle gekoppelten Gestängemagazine be-
trifft, dass zwischen je zwei gekoppelten Gestängema-
gazinen ein mit diesen bewegliches Handhabungsein-
richtungswegelement angeordnet ist oder zwischen je
zwei gekoppelten Gestängemagazinen und zumindest
auf einer Außenseite eines ersten oder eines letzten Ge-
stängemagazins ein bewegliches Handhabungseinrich-
tungswegelement angeordnet ist, und dass zum Bewe-
gen eines Gestängemagazins in die Übergabeposition
oder aus der Übergabeposition heraus zunächst die Ge-
stängehandhabungseinrichtung in die Handhabungsein-
richtungswarteposition verfahren wird, sodann das Be-
wegen der Gestängemagazine erfolgt, und zwar so lan-
ge, bis zumindest ein mitbewegtes Handhabungseinrich-
tungswegelement fluchtend zu dem, oder bei zwei mit-
bewegten Wegelementen, jedem die Handhabungsein-
richtungswarteposition bildenden Handhabungseinrich-
tungswegelement positioniert ist bzw. sind. Die Handha-
bungseinrichtungswarteposition ermöglicht das
Verfahren der Gestängehandhabungseinrichtung an ei-
ne auch beim Bewegen der Gestängemagazine ortsfeste
Position, so dass die Gestängehandhabungseinrichtung
nicht zusammen mit den Gestängemagazinen verfahren
werden muss und am Ende des Verfahrvorgangs noch
im Bereich der Übergabeposition zur Verfügung steht.
Wenn das oder jedes mitbewegte Handhabungseinrich-
tungswegelement am Ende des Bewegungsvorgangs
fluchtend zu dem oder jedem die Handhabungseinrich-
tungswarteposition bildenden Handhabungseinrich-
tungswegelement positioniert ist, kann die Gestänge-
handhabungseinrichtung unmittelbar am Ende des Be-
wegens der Gestängemagazine wieder über das jetzt in
der Übergabeposition befindliche Gestängemagazin
verfahren werden und dort Bohrgestänge aufnehmen
oder ablegen.
[0026] Der Handhabungseinrichtungsweg umfasst je
nach Ausgestaltung der Gestängehandhabungseinrich-
tung eine Spur oder zwei parallele Spuren, die aus jeweils
zumindest einem Handhabungseinrichtungswegele-
ment gebildet sind. Die benötigte Spuranzahl wird auch
für die Handhabungseinrichtungswarteposition bereitge-
stellt. Eine fluchtende Anordnung zweier Spuren, also
eine fluchtende Anordnung der zumindest zwei die
Handhabungseinrichtungswarteposition bildenden
Handhabungseinrichtungswegelemente mit den ent-
sprechenden zusammen mit den kombinierten Gestän-
gemagazinen mitbewegten Handhabungseinrichtungs-
wegelementen wird dadurch erleichtert, dass der Ab-
stand der Wegelemente im Bereich der Warteposition
identisch mit dem Abstand der Wegelemente rechts und
links von einem Gestängemagazin ist, weil nur so ein
Befahren mit einem Portalkran als Gestängehandha-
bungseinrichtung möglich ist.
[0027] Zum erleichterten Übergang zwischen den be-
weglichen Handhabungseinrichtungswegelementen
und den ortsfesten Handhabungseinrichtungswegele-
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menten der Handhabungseinrichtungswarteposition
kann vorgesehen sein, dass die entsprechenden Weg-
elemente an ihren einander zugewandten Seiten Profile
zur Aufnahme von Verbindungsstücken aufweisen, so
dass ohne ein solches Verbindungsstück und damit beim
Bewegen der Gestängemagazine und der damit gekop-
pelten Wegelemente ein als Sicherheitsabstand fungie-
render Zwischenraum zwischen ortsfesten und beweg-
lichen Handhabungseinrichtungswegelementen ver-
bleibt.
[0028] Insgesamt betrifft die Erfindung schließlich
auch eine Verwendung einer Skiddingbahn zum Bewe-
gen von Gestängemagazinen und/oder zum Bewegen
von Gestängemagazinen zusammen mit einer ebenfalls
entlang einer Skiddingbahn beweglichen Bohranlage.
Die Verwendung einer zum Bewegen von Bohranlagen
bereits bekannten Skiddingbahn ist für das Bewegen von
Gestängemagazinen bisher noch nicht in Betracht gezo-
gen worden. Bei einer Verwendung einer Skiddingbahn
(auch) zum Bewegen von Gestängemagazinen ergeben
sich die oben bereits geschilderten Vorteile hinsichtlich
verringerter Entwicklungs-, Produktions-, Lagerungs-
und Wartungskosten aufgrund der durchgängig ver-
wendbaren Gleichteile. Beim Verwenden einer Skidding-
bahn zum Bewegen von Gestängemagazinen ergibt sich
als zusätzlicher Vorteil, dass die Bewegungsart der Ge-
stängemagazine dann der Bewegungsart der Bohranla-
ge entspricht, so dass die beiden Bewegungsvorgänge
leichter synchronisierbar sind, z. B. durch eine entspre-
chend gesteuerte oder geregelte Ansteuerung der für
das Skidden benötigten Hydraulikaggregate. Schließlich
erlaubt die Verwendung einer Skiddingbahn zum Bewe-
gen von Gestängemagazinen das Bewegen großer La-
sten, wie dies bereits beim Bewegen einer kompletten
Bohranlage auf einer Skiddingbahn erprobt ist, so dass
Gestängemagazine mit einem Füllgrad beweglich sind,
die mit bisherigen Mitteln nicht beweglich waren. Auf die-
se Weise sind auch Gestängemagazine mit doppelten
oder dreifachen Gestängeelementen bewegbar, so dass
Bohrgestänge in Form solcher kombinierter Elemente di-
rekt der Bohranlage zuführbar ist und sich entsprechend
eine Effizienzsteigerung beim Betrieb der Bohranlage er-
gibt, weil die Anzahl der bisher erforderlichen Kombina-
tionsvorgänge einzelner Gestängeelemente reduziert
wird.
[0029] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Einan-
der entsprechende Gegenstände oder Elemente sind in
allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Das oder jedes Ausführungsbeispiel ist nicht als Ein-
schränkung der Erfindung zu verstehen. Vielmehr sind
im Rahmen der vorliegenden Offenbarung zahlreiche
Abänderungen und Modifikationen möglich, insbesonde-
re solche Varianten, Elemente und Kombinationen und/
oder Materialien, die zum Beispiel durch Kombination
oder Abwandlung von einzelnen in Verbindung mit den
in der allgemeinen Beschreibung, der oder jeder Ausfüh-
rungsform sowie den Ansprüchen beschriebenen und in

den Zeichnungen enthaltenen Merkmalen bzw. Elemen-
ten oder Verfahrensschritten für den Fachmann im Hin-
blick auf die Lösung der Aufgabe entnehmbar sind und
durch kombinierbare Merkmale zu einem neuen Gegen-
stand oder zu neuen Verfahrensschritten oder Verfah-
rensschrittfolgen führen, auch soweit sie z. B. Arbeits-
verfahren betreffen.
[0030] Es zeigen

FIG 1 eine Bohranlage an sich bekannter Art mit
einer Vorrichtung zur Handhabung von
Bohrgestänge in einer perspektivischen
Ansicht,

FIG 2 die Bohranlage und die Vorrichtung zur
Handhabung von Bohrgestänge gemäß
FIG 1 in einer geschnittenen Seitenan-
sicht,

FIG 3 die Bohranlage und die Vorrichtung zur
Handhabung von Bohrgestänge gemäß
FIG 1 in einer geschnittenen Ansicht von
oben,

FIG 4 eine Bohranlage an sich bekannter Art mit
einer Variante der Vorrichtung zur Hand-
habung von Bohrgestänge und

FIG 4a, 4b Ausschnitte aus der Darstellung in FIG 4.

[0031] FIG 1 zeigt eine grundsätzlich bekannte Bohr-
anlage 10 mit einem Bohrmast 12 und einer Arbeitsbüh-
ne 14, wobei der Bohrmast 12 auf der Arbeitsbühne 14
montiert ist und eine Oberfläche der Arbeitsbühne 14 als
sogenannter "Drillfloor" ein Niveau für das Arbeiten mit
der Bohranlage 10 definiert. Im Bohrmast 12 wird in an
sich bekannter Art und Weise ein Bohrstrang oder ein
Casingstrang mit einer dafür vorgesehenen Einheit, z.
B. einem Kraftdrehkopf (Topdrive), in Rotation versetzt
und so die jeweilige Bohrung abgeteuft.
[0032] In der perspektivischen Ansicht gemäß FIG 1
befindet sich vor der Bohranlage 10 eine Vorrichtung zur
Handhabung von Bohrgestänge 16, 18 für die Bohran-
lage 10. Als Bohrgestänge 16, 18 sind Bohrstangen 16
und Casings 18 dargestellt, wobei die Bohrstangen 16
in einer Konfiguration als so genannte "Doubles", also in
Form zweier kombinierter Bohrstangen, vorliegen. Die
Bohrstangen 16 sind zum Abteufen einer Bohrung vor-
gesehen. Die Casings 18 sind zum Auskleiden des Bohr-
lochs vorgesehen. Sowohl die Bohrstangen 16 wie auch
die Casings 18 werden hier und im Folgenden als Bohr-
gestänge 16, 18 bezeichnet. Das Bohrgestänge 16, 18
befindet sich in Gestängemagazinen 20, 22, wobei ein
Gestängemagazin 20 für Bohrstangen 16 in der Fach-
terminologie auch als "Drillpipebox" und ein Gestänge-
magazin 22 für Casings 18 als "Casingbox" bezeichnet
werden.
[0033] Jedes der beiden in FIG 1 gezeigten Gestän-
gemagazine 20, 22 ist entlang eines Gestängemagazin-
wegs 24 verschiebbar beweglich. Als Gestängemaga-
zinweg 24 fungiert in der dargestellten Ausführungsform
eine Skiddingbahn 26 mit zwei parallel verlaufenden
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Strängen mehrfach aneinander gereihter Skiddingmat-
ten 28. Der Gestängemagazinweg 24 verläuft seitlich ne-
ben der Bohranlage.
[0034] Die gesamte Bohranlage 10 kann (nicht darge-
stellt) sich ebenfalls auf einer Skiddingbahn 26 befinden,
so dass auch die Bohranlage 10 verschiebbar beweglich
ist. Mit einer verschiebbar beweglichen oder verschieb-
bar verlagerbaren Bohranlage 10 kann die Zuführung
von Bohrgestänge 16, 18 über die verschiebbar beweg-
lichen Gestängemagazine 20, 22 in jeder Position der
Bohranlage 10 erfolgen. Bei einem Gestängemagazin-
weg 24 in Form einer Skiddingbahn 26 und einem kor-
respondierenden Bohranlagenweg ebenfalls in Form ei-
ner (eigenen) Skiddingbahn kann eine parallele Bewe-
gung der Gestängemagazine 20, 22 und der Bohranlage
10, ggf. sogar eine synchronisierte Bewegung beider Ein-
heiten, erfolgen. Nachdem jede Skiddingbahn 26 aus
Skiddingmatten 28 zusammengesetzt ist, können vor Er-
reichen eines Endes einer Skiddingbahn 26 am anderen
Ende frei gewordene Skiddingmatten 28 abgenommen
und im Sinne einer Verlängerung der Skiddingbahn 26
in Bewegungsrichtung angesetzt werden. Auf diesem
Wege sind beide Einheiten, nämlich einerseits die Bohr-
anlage 10 und andererseits die Vorrichtung zur Handha-
bung von Bohrgestänge mit dem Gestängemagazinweg
24 und dem oder jedem darauf verschiebbar bewegli-
chen Gestängemagazin 20, 22, zusammen verlagerbar.
[0035] FIG 1 zeigt hinsichtlich der Gestängemagazine
20, 22, dass die beiden dargestellten Gestängemagazi-
ne 20, 22 untereinander gekoppelt sind, so dass eine
Bewegung oder Verlagerung eines Gestängemagazins
20, 22 alle gekoppelten Gestängemagazine 20, 22 be-
trifft. Grundsätzlich sind mehr als zwei Gestängemaga-
zine 20, 22, also drei, vier, fünf, usw. Gestängemagazine
20, 22 koppelbar. Zur Kopplung der Gestängemagazine
20, 22 sind in der in FIG 1 dargestellten Ausführungsform
Koppelstangen 30 vorgesehen. Die Gestängemagazine
20, 22 selbst sind in der dargestellten Ausführungsform
mit zwei im Abstand nebeneinander angeordneten und
zueinander fixierten Bühnenelementen 32 ausgeführt.
Zur Fixierung der Bühnenelemente 32 untereinander
sind Fixierstangen 34 vorgesehen.
[0036] FIG 2 zeigt die Situation gemäß FIG 1 in einer
Seitenansicht in einer Schnittdarstellung. In dieser Dar-
stellung ist erkennbar, dass sich unterhalb der Arbeits-
bühne 14 ein so genannter Blow-out-Preventer 36 befin-
det, der jedoch für das Verständnis der Erfindung ohne
Belang ist. In der Seitenansicht ist erkennbar, dass für
ein Gestängemagazin 20, 22 dessen Neigung um eine
längs zum Gestängemagazinweg 24 verlaufende Achse
veränderbar ist. Dafür kommt z. B. ein als Drehachse
fungierendes Achsenelement und ein entfernt von der
Achse angeordnetes Betätigungselement, z. B. ein Hy-
draulikzylinder, eine Drehspindel oder dergleichen, in
Betracht. Mit einer Neigungsveränderung des Gestän-
gemagazins 20, 22 ist darin befindliches Bohrgestänge
16, 18 zu einer tiefer liegenden Seite des Gestängema-
gazins 20, 22 beförderbar. In dieser Position ist das Bohr-

gestänge 16, 18 von einem zur Arbeitsbühne 14 gehö-
renden Vertikalaufzug 38 aufnehmbar.
[0037] Der Vertikalaufzug 38 ist in FIG 1 auch in seiner
Position an einer der Handhabungsvorrichtung für Bohr-
gestänge 16, 18 zugewandten Seite der Arbeitsbühne
14 erkennbar. In FIG 2 ist in der Schnittdarstellung eine
von dem Vertikalaufzug 38 umfasste Klinke 40 erkenn-
bar, wobei ein Vertikalaufzug 38 zumindest zwei ange-
triebene Klinken 40 umfasst. Der Antrieb der Klinken 40
kann erfolgen, indem diese an selbst wiederum angetrie-
benen Ketten oder dergleichen angebracht sind. Die zu-
mindest zwei Klinken 40 greifen z. B. in den zwischen
zwei Bühnenelementen 32 (FIG 1) verbleibenden Zwi-
schenraum in einem Gestängemagazin 20, 22 ein und
können auf diesem Wege Bohrgestänge 16, 18 aufneh-
men. Aufgenommenes Bohrgestänge 16, 18 ist mit dem
Vertikalaufzug 38 bis zu einem Arbeitsniveau der Arbeits-
bühne 14 beförderbar und wird dort in an sich bekannter
Art und Weise, z. B. mit einem so genannten Pipehandler
42, gedreht.
[0038] FIG 3 zeigt in einer Draufsicht eine Situation
grundsätzlich wie in FIG 1 dargestellt. In der Draufsicht
erkennt man besonders gut den Gestängemagazinweg
24 in seiner Ausführung als Skiddingbahn 26 mit den
zwei parallel verlaufenden Strängen mehrfach aneinan-
der gereihter Skiddingmatten 28. Ebenfalls gut erkenn-
bar ist in der Draufsicht, dass die Gestängemagazine 20,
22 aus mit Abstand nebeneinander angeordneten und
zueinander fixierten Bühnenelementen 32 gebildet sind.
Zur Fixierung der Bühnenelemente 32 untereinander
sind Fixierstangen 34 vorgesehen.
[0039] Zusätzlich zu der Situation in FIG 1 ist in FIG 3
gezeigt, dass der Gestängemagazinweg 24 mit einem
ein Überfahren mit einem Handhabungsgerät, z. B. ei-
nem Gabelstapler 44, erlaubenden Fahrweg 46 über-
brückbar ist. Bei der dargestellten Situation ist der Fahr-
weg 46 für eine erleichterte Zugänglichkeit noch um eine
Rampe 48 ergänzt. Mit einem Handhabungsgerät nach
Art eines Gabelstaplers 44 kann Bohrgestänge 16, 18
einzeln oder in kleineren Boxen 50 der Bohranlage 10
zugeführt werden.
[0040] Der Fahrweg 46 erlaubt auch (nicht dargestellt)
einen Zugriff mit dem Handhabungsgerät auf die Gestän-
gemagazine 20, 22, z. B. zum Entnehmen oder zum Ab-
legen von Bohrgestänge 16, 18. Gegebenenfalls sind für
einen solchen Zugriff und vor Anbringen des Fahrwegs
46 Fixierstangen 34 oder dergleichen zwischen den Büh-
nenelementen 32 eines Gestängemagazins 20, 22 zu
entfernen.
[0041] In FIG 3 sind die beiden gezeigten Gestänge-
magazine 20, 22 nicht gekoppelt, so dass daran ersicht-
lich wird, dass jedes auf dem Gestängemagazinweg 24
befindliche Gestängemagazin 20, 22 auch einzeln ver-
schiebbar beweglich ist, hier z. B. um den Fahrweg 46
zwischen zwei Gestängemagazinen 20, 22 anzubringen
und eine Zuführung einer im Vergleich zu den Gestän-
gemagazinen 20, 22 kleineren Box 50 zur Bohranlage
10 zu erlauben.
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[0042] FIG 4 zeigt eine im Vergleich zu der Situation
gemäß FIG 1 alternative Ausführungsform der Vorrich-
tung zur Handhabung von Bohrgestänge 16, 18 für eine
Bohranlage 10. Von der an sich bekannten Bohranlage
10 ist in FIG 3 nur ein Teil der Arbeitsbühne 14 mit dem
dort vorgesehenen Vertikalaufzug 38 dargestellt. Die
Ausführungsform gemäß FIG 4 entspricht derjenigen ge-
mäß FIG 1 insoweit, als Gestängemagazine 20, 22 für
Bohrgestänge 16, 18, nämlich Bohrstangen 16 und
Casings 18, vorgesehen sind. Als Gestängemagazine
20, 22 fungieren ebenso wie bei der Ausführungsform
gemäß FIG 1 zwei mit Abstand nebeneinander angeord-
nete und zueinander fixierte Bühnenelemente 32, wobei
die Fixierung der Bühnenelemente 32 untereinander mit
Fixierstangen 34 erfolgt. Die Gestängemagazine 20, 22
sind auch miteinander koppelbar und hier gekoppelt dar-
gestellt, so dass eine Bewegung oder Verlagerung eines
Gestängemagazins 20, 22 alle gekoppelten Gestänge-
magazine 20, 22 betrifft. Zur Kopplung der Gestängema-
gazine 20, 22 sind in der in FIG 4 dargestellten Ausfüh-
rungsform Koppelstangen 30 vorgesehen. FIG 4a zeigt
einen ersten Ausschnitt aus der Darstellung in FIG 4 mit
einem der Gestängemagazine 20, 22. FIG 4b zeigt einen
weiteren Ausschnitt aus der Darstellung in FIG 4 mit ei-
nem weiteren Gestängemagazin 20, 22.
[0043] Jedes Gestängemagazin 20, 22 ist auch bei der
in FIG 4 dargestellten Konfiguration entlang des Gestän-
gemagazinwegs 24 verschiebbar beweglich. Als Gestän-
gemagazinweg 24 fungiert, ebenso wie bei der Ausfüh-
rungsform gemäß FIG 1, eine Skiddingbahn 26 mit zwei
parallel verlaufenden Strängen mehrfach aneinander ge-
reihter Skiddingmatten 28.
[0044] Im Unterschied zu der Ausführungsform gemäß
FIG 1 und FIG 2 ist für das Entnehmen oder Ablegen von
Bohrgestänge 16, 18 in den Gestängemagazinen 20, 22
nicht oder zumindest nicht ausschließlich eine Veränder-
barkeit einer Neigung des Gestängemagazins 20, 22 um
eine längs zum Gestängemagazinweg 24 verlaufende
Achse vorgesehen. Das Entnehmen oder Ablegen von
Bohrgestänge 16, 18 in den Gestängemagazinen 20, 22
erfolgt bei der in FIG 4 dargestellten Ausführungsform
mit einer Gestängehandhabungseinrichtung 52, die in
FIG 4 als Portalkran 54 dargestellt ist. Die Verwendung
eines Portalkrans 54 als Gestängehandhabungseinrich-
tung 52 kommt besonders dann in Betracht, wenn in dem
Gestängemagazin 20, 22 mit aufrechten Haltestangen,
Rungen oder dergleichen, Abschnitte gebildet sind. Die
so gebildeten Abschnitt erlauben das separierte Ablegen
von Bohrgestänge 16, 18. Die Gestängehandhabungs-
einrichtung 52 ist quer zum Gestängemagazinweg 24
entlang eines Handhabungseinrichtungswegs 56 ver-
fahrbar. Außerdem ist der Handhabungseinrichtungs-
weg 56 zumindest abschnittsweise mit dem mindestens
einen beweglichen Gestängemagazin 20, 22 oder, bei
gekoppelten Gestängemagazinen 20, 22, mit jedem ge-
koppelten Gestängemagazin 20, 22 beweglich.
[0045] Mit der Beweglichkeit der Gestängemagazine
20, 22 auf dem Gestängemagazinweg 24 und mit der

Beweglichkeit des Handhabungseinrichtungswegs 56
zusammen mit einem oder mehreren gekoppelten Ge-
stängemagazinen 20, 22 ist auch die in FIG 4 dargestellte
Vorrichtung zur Handhabung von Bohrgestänge 16, 18
zusammen mit der Bohranlage 10 beweglich, und auf-
grund der Anreihbarkeit der Skiddingmatten 28, die in
der dargestellten Ausführungsform die als Gestängema-
gazinweg 24 fungierende Skiddingbahn 26 bilden, ist die
Vorrichtung insgesamt auch zusammen mit der Bohran-
lage 10 (FIG 1) verlagerbar.
[0046] Der Handhabungseinrichtungsweg 56 wird
durch ein oder mehrere Handhabungseinrichtungsweg-
elemente 58 gebildet. Als Handhabungseinrichtungswe-
gelement 58 fungiert dabei eine Schiene oder ein nach
Art einer Schiene für Verfahrbewegungen kontaktierba-
res Profilelement. In FIG 4 sind als Handhabungseinrich-
tungswegelemente 58 bei Verzicht auf unnötige Details
Schienenabschnitte dargestellt.
[0047] In FIG 4 sind zumindest zwei auf dem Gestän-
gemagazinweg 24 angeordnete Gestängemagazine 20,
22 gekoppelt, so dass eine Bewegung oder Verlagerung
eines Gestängemagazins 20, 22 alle gekoppelten Ge-
stängemagazine 20, 22 betrifft. Zwischen je zwei gekop-
pelten Gestängemagazinen 20, 22 ist dabei ein mit den
Gestängemagazinen 20, 22 bewegliches Handhabungs-
einrichtungswegelement 58 als Abschnitt oder, je nach
Position auf dem Gestängemagazinweg 24, zumindest
als potentieller Abschnitt des Handhabungseinrichtungs-
wegs 56 angeordnet. Die mit dem oder jedem auf dem
Gestängemagazinweg 24 beweglichen Gestängemaga-
zin 20, 22 mitbewegten Handhabungseinrichtungsweg-
elemente 58 erlauben ein Befahren mit der Gestänge-
handhabungseinrichtung 52 und Verfahren der Gestän-
gehandhabungseinrichtung 52 über einer kompletten
Tiefe des jeweiligen Gestängemagazins 20, 22.
[0048] Bei nur einem Gestängemagazin 20, 22 auf
dem Gestängemagazinweg 24 entfällt die Notwendigkeit
einer Kopplung mit einem benachbarten Gestängema-
gazin 20, 22, so dass die Handhabungseinrichtungswe-
gelemente 58 mit Koppelstangen 30 quasi vor und hinter
dem jeweiligen Gestängemagazin 20, 22 angeordnet
und dort fixiert werden. Bei mehreren gekoppelten Ge-
stängemagazinen 20, 22 befindet sich je ein Handha-
bungseinrichtungswegelement 58 zwischen zwei be-
nachbarten Gestängemagazinen 20, 22 und je ein Hand-
habungseinrichtungswegelement 58 vor den gekoppel-
ten Gestängemagazinen 20, 22 und hinter den gekop-
pelten Gestängemagazinen 20, 22. Der Abstand zwi-
schen zwei entlang des Gestängemagazinwegs 24 be-
nachbarten Handhabungseinrichtungswegelementen
58 ist dabei stets gleichbleibend. Um einen solchen
gleichbleibenden Abstand gewährleisten zu können,
speziell bei unterschiedlich großen Gestängemagazinen
20, 22, können Koppelstangen 30 und/oder Fixierstan-
gen 34 in unterschiedlichen Längen vorgesehen sein, so
dass sich je nach jeweiligem Gestängemagazin 20, 22
mit einer geeigneten Auswahl von Koppelstangen 30
und/oder Fixierstangen 34 der notwendige gleichblei-
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bende Abstand zwischen benachbarten Handhabungs-
einrichtungswegelementen 58 erreichen lässt.
[0049] Bei einer Ausführungsform eines Gestängema-
gazinwegs 24, der nicht mit einer paarigen, parallelen
Anordnung von Handhabungseinrichtungswegelemen-
ten 58 gebildet ist und entsprechend mit nur einem Schie-
nenstrang oder nur einem Profilelementstrang aus-
kommt, entfällt entsprechend die Notwendigkeit, bei nur
einem beweglichen Gestängemagazin 20, 22 oder bei
mehreren gekoppelten Gestängemagazinen 20, 22 an
beiden Außenseiten je ein Handhabungseinrichtungs-
wegelement 58 vorzusehen. Die Beschreibung wird je-
doch entsprechend der Ausführungsform in FIG 4 fort-
gesetzt. Für eine Gestängehandhabungseinrichtung 52
nach Art eines Portalkrans 54 oder dergleichen, der mit
seinen beiden seitlichen Stützen auf einem Handha-
bungseinrichtungsweg 56 mit zwei parallelen Strängen
aus Handhabungseinrichtungswegelementen 58 ver-
fahrbar ist, ergibt sich ohne besonderen konstruktiven
Aufwand eine ausreichende Stabilität der Gestänge-
handhabungseinrichtung 52 und eine zur Handhabung
des Bohrgestänges 16, 18 ausreichende Lastaufnahme-
fähigkeit.
[0050] Die Gestängehandhabungseinrichtung 52 wird
zur Handhabung von Bohrgestänge 16, 18 über dem je-
weiligen Gestängemagazin 20, 22 so positioniert, dass
eine Aufnahme oder ein Ablegen von Bohrgestänge 16,
18 möglich ist. Zum Übergeben von Bohrgestänge 16,
18 an die Bohranlage 10 ist eine Aufnahme von Bohrge-
stänge 16, 18 aus dem jeweiligen Gestängemagazin 20,
22 vorgesehen. Dazu senkt die Gestängehandhabungs-
einrichtung 52 Mittel zum Aufnehmen von Bohrgestänge
16, 18 auf dieses ab. Als Mittel zum Aufnehmen von Bohr-
gestänge 16, 18 kommt z. B. ein Kran mit einem Elek-
tromagneten, einem Greifer oder dergleichen in Be-
tracht. Nach der Aufnahme von Bohrgestänge 16, 18 wird
dieses zunächst angehoben, bis eine Höhe erreicht ist,
die ein Verfahren der Gestängehandhabungseinrichtung
52 auf dem Handhabungseinrichtungsweg 56 erlaubt.
Sobald eine entsprechende Höhe erreicht ist, kann die
Gestängehandhabungseinrichtung 52 auf dem Handha-
bungseinrichtungsweg 56 in Richtung auf die Bohranla-
ge 10, speziell in Richtung auf den an deren Arbeitsbühne
14 vorgesehenen Vertikalaufzug 38, verfahren werden.
Sobald eine Position vor dem Vertikalaufzug 38 erreicht
ist, erfolgt mit der Gestängehandhabungseinrichtung 52
ein Ablegen des aufgenommenen Bohrgestänges 16, 18
am oder im Vertikalaufzug 38. Diese Position wird ent-
sprechend als Übergabeposition bezeichnet. Davon aus-
gehend wird als Übergabeposition aber auch eine Posi-
tion eines Gestängemagazins 20, 22 bezeichnet, in der
aus diesem eine Entnahme von Bohrgestänge 16, 18
und eine Übergabe an die Bohranlage 10 möglich ist.
Beim Übernehmen von Bohrgestänge 16, 18 von der
Bohranlage 10 erfolgt der zuvor beschriebene Bewe-
gungsablauf in umgekehrter Reihenfolge. Die Gestän-
gehandhabungseinrichtung 52 wird zunächst in eine Po-
sition vor dem Vertikalaufzug 38 verfahren und über-

nimmt dort das von der Bohranlage 10 kommende Bohr-
gestänge 16, 18. Beim Übernehmen des Bohrgestänges
16, 18 kommen erneut die von der Gestängehandha-
bungseinrichtung 52 umfassten Mittel, also z. B. ein Kran
mit Elektromagnet, zum Einsatz. Nach der Übernahme
des Bohrgestänges 16, 18 wird dieses, wenn nicht be-
reits eine solche Höhe gegeben ist, so weit angehoben,
bis ein Verfahren der Gestängehandhabungseinrichtung
52 quer zum Gestängemagazinweg 56 möglich ist. So-
dann erfolgt eine Positionierung der Gestängehandha-
bungseinrichtung 52 auf deren Handhabungseinrich-
tungsweg 56, so dass nach Erreichen einer entsprechen-
den Zielposition das von der Bohranlage 10 übernom-
mene Bohrgestänge 16, 18 in dem in Übergabe-/Über-
nahmeposition befindlichen Gestängemagazin 20, 22
ablegbar ist. Beide Bewegungsabläufe, also Aufnehmen
von Bohrgestänge 16, 18 aus einem Gestängemagazin
20, 22 und Übergeben an die Bohranlage 10 oder deren
Vertikalaufzug 38 und Übernehmen von Bohrgestänge
16, 18 von der Bohranlage 10 und späteres Ablegen im
jeweiligen Gestängemagazin 20, 22, können wiederholt
hintereinander ablaufen, so dass der Bohranlage 10 in
entsprechender Vielzahl Bohrgestänge 16, 18 zuführbar
oder von dieser übernehmbar ist.
[0051] Für die Gestängehandhabungseinrichtung 52
ist eine Handhabungseinrichtungswarteposition 60 vor-
gesehen, die von der Handhabungseinrichtung 52 dann
angefahren wird, wenn ein Verschieben eines Gestän-
gemagazins 20, 22 oder mehrerer Gestängemagazine
20, 22 erfolgt, ohne dass sich die Position der Bohranlage
10 ändert. Dazu reicht der Handhabungseinrichtungs-
weg 56 in Form zumindest eines Handhabungseinrich-
tungswegelements 58 oder eines Paars von Handha-
bungseinrichtungswegelementen 58 zumindest im Be-
reich der Übergabeposition seitlich über den Gestänge-
magazinweg 24 hinaus. Dieser über den Gestängema-
gazinweg 24 hinausreichende Abschnitt des Handha-
bungseinrichtungswegs 56 bildet die Handhabungsein-
richtungswarteposition 60. Die Handhabungseinrich-
tungswarteposition 60 kann auf einer der Bohranlage 10
zugewandten Seite des Gestängemagazinwegs 24 oder
einer von der Bohranlage 10 abgewandten Seite des Ge-
stängemagazinwegs 24 gebildet sein. Das oder jedes
dort vorgesehene Handhabungseinrichtungswegele-
ment 58 ist nicht mit dem zusammen mit dem oder jedem
Gestängemagazin 20, 22 beweglichen Handhabungs-
einrichtungswegelement 58 gekoppelt. Das oder jedes
Handhabungseinrichtungswegelement 58 der Handha-
bungseinrichtungswarteposition 60 ist vielmehr ortsfest,
und eine Verlagerung der Handhabungseinrichtungs-
warteposition 60 ist nur bei einer Verlagerung der Bohr-
anlage 10 erforderlich. Beim Verschieben eines Gestän-
gemagazins 20, 22 oder mehrerer Gestängemagazine
20, 22 wird zum Ende dieses Bewegungsvorgangs das
oder jedes mitbewegte Handhabungseinrichtungswege-
lement 58 fluchtend zu dem oder jedem Handhabungs-
einrichtungswegelement 58 der Handhabungseinrich-
tungswarteposition 60 positioniert. Nach einer solchen
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Positionierung bilden diejenigen Handhabungseinrich-
tungswegelemente 58, die zusammen mit dem oder je-
dem Gestängemagazin 20, 22 bewegt wurden, zusam-
men mit denjenigen Handhabungseinrichtungswegele-
menten 58, die als ortsfeste Handhabungseinrichtungs-
warteposition 60 fungieren, eine von der Gestängehand-
habungseinrichtung 52 befahrbare Einheit im Sinne ei-
nes kontinuierlich fortgesetzten Schienenstrangs oder
Profilelementstrangs. Es kann auch vorgesehen sein,
dass zum Erhalt einer solchen befahrbaren Einheit die
fluchtend positionierten Handhabungseinrichtungsweg-
elemente 58 mit einem Verbindungsstück kombiniert
werden.
[0052] Mit der Handhabungseinrichtungswartepositi-
on 60 kann sich ein erweiterter Bewegungsablauf, z. B.
wenn beim Übergeben von Bohrgestänge 16, 18 an die
Bohranlage 10 ein Gestängemagazin 20, 22 leer wird
und entsprechend ein volles oder zumindest teilweise
gefülltes weiteres Gestängemagazin 20, 22 in der Über-
gabeposition benötigt wird, wie folgt ergeben: Zunächst
wird durch sukzessives Aufnehmen von Bohrgestänge
16, 18 aus dem in Übergabeposition befindlichen Ge-
stängemagazin 20, 22 Bohrgestänge 16, 18 entnommen
und durch Verfahren der Gestängehandhabungseinrich-
tung 52 an die Bohranlage 10 übergeben. Sobald das
Gestängemagazin 20, 22 geleert ist oder eine andere Art
von Bohrgestänge 16, 18 oder eine in dem in Übergabe-
position befindlichen Gestängemagazin 20, 22 nicht vor-
rätige Art von Bohrgestänge 16, 18 benötigt wird, wird
die Gestängehandhabungseinrichtung 52 entlang des
Handhabungseinrichtungswegs 56 in die Handhabungs-
einrichtungswarteposition 60 verfahren. Sodann erfolgt
ein Verschieben einzelner oder mehrerer Gestängema-
gazine 20, 22, ggf. ein Verschieben mehrerer gekoppel-
ter Gestängemagazine 20, 22. Sobald sich danach ein
Gestängemagazin 20, 22 mit benötigtem Bohrgestänge
16, 18 in der Übergabeposition befindet und eine fluch-
tende Anordnung des oder jedes zusammen mit diesem
Gestängemagazin 20, 22 mitbewegten Handhabungs-
einrichtungswegelement 58 mit dem oder jedem Hand-
habungseinrichtungswegelement 58 der Handhabungs-
einrichtungswarteposition 60 gewährleistet ist, kann die
Gestängehandhabungseinrichtung 52 über das jetzt in
Übergabeposition befindliche Gestängemagazin 20, 22
verfahren werden und sodann die Übergabe von Bohr-
gestänge 16, 18 an die Bohranlage 10 fortgesetzt wer-
den. Für das Übernehmen von Bohrgestänge 16, 18 von
der Bohranlage 10 und dessen Ablegen in Gestängema-
gazinen 20, 22 gilt das Vorstehende in umgekehrter Rei-
henfolge entsprechend.
[0053] Damit lässt sich die Erfindung kurz wie folgt dar-
stellen: Es werden zwei Varianten einer Vorrichtung zur
Handhabung von Bohrgestänge 16, 18 angegeben, die
jeweils zumindest ein entlang eines Gestängemagazin-
wegs 24 verschiebbar oder auf sonst geeignete Weise
bewegliches Gestängemagazin 20, 22 - also ein ver-
schiebbares/bewegliches Gestängelager - umfassen.
Sodann werden ein Verfahren zum Betrieb der jeweiligen

Vorrichtung und eine Verwendung von Mitteln zum Ver-
schieben/Bewegen des Gestängelagers angegeben. Bei
der ersten Variante ist zum Entnehmen von Bohrgestän-
ge 16, 18 aus einem Gestängemagazin 20, 22 oder zum
dortigen Ablegen von Bohrgestänge 16, 18 vorgesehen,
dass für das Gestängemagazin 20, 22 eine Neigung um
eine längs zum Gestängemagazinweg 24 verlaufende
Achse veränderbar ist. Bei der zweiten Variante ist zum
Entnehmen von Bohrgestänge 16, 18 aus einem Gestän-
gemagazin 20, 22 oder zum dortigen Ablegen von Bohr-
gestänge 16, 18 eine Gestängehandhabungseinrichtung
52 vorgesehen, die quer zum Gestängemagazinweg 24
auf einem Handhabungseinrichtungsweg 56 verfahrbar
ist, wobei der Handhabungseinrichtungsweg 56 aus
Handhabungseinrichtungswegelementen 58 gebildet ist,
die zumindest teilweise zusammen mit einem oder meh-
reren Gestängemagazinen 20, 22 beweglich sind, so
dass zumindest ein Abschnitt des Handhabungseinrich-
tungswegs 56 zusammen mit dem beweglichen Gestän-
gelager selbst beweglich ist.

Bezugszeichenliste

[0054]

10 Bohranlage

12 Bohrmast

14 Arbeitsbühne

16 Bohrgestänge

18 Bohrgestänge

20 Gestängemagazin

22 Gestängemagazin

24 Gestängemagazinweg

26 Skiddingbahn

28 Skiddingmatte

30 Koppelstange

32 Bühnenelement

34 Fixierstange

36 Blow-out-Preventer

38 Vertikalaufzug

40 Klinke

42 Pipehandler
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44 Gabelstapler

46 Fahrweg

48 Rampe

50 Box

52 Gestängehandhabungseinrichtung

54 Portalkran

56 Handhabungseinrichtungsweg

58 Handhabungseinrichtungswegelement

60 Handhabungseinrichtungswarteposition

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Handhabung von Bohrgestänge (16,
18) für eine Bohranlage (10),
wobei mindestens ein Gestängemagazin (20, 22)
entlang eines seitlich neben der Bohranlage (10) ver-
laufenden Gestängemagazinwegs (24) verschieb-
bar beweglich ist und
wobei als Gestängemagazinweg (24) eine Skidding-
bahn (26) fungiert.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, deren Bewegung mit
einer Bewegung der Bohranlage (10) synchronisier-
bar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei für das
Gestängemagazin (20, 22) eine Neigung um eine
längs zum Gestängemagazinweg (24) verlaufende
Achse veränderbar ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei mit der Nei-
gungsveränderung des Gestängemagazins (20, 22)
darin befindliches Bohrgestänge (16, 18) zu einer
tiefer liegenden Seite des Gestängemagazins (20,
22) beförderbar und in dieser Position von einem zu
einer als Arbeitsbühne (14) fungierenden Basis der
Bohranlage (10) gehörenden Vertikalaufzug (38)
aufnehmbar ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei der Vertikalauf-
zug (38) zumindest zwei angetriebene Klinken (40)
zum Eingriff in ein Gestängemagazin (20, 22) und
zum Aufnehmen von Bohrgestänge (16, 18) auf-
weist.

6. Vorrichtung zur Handhabung von Bohrgestänge (16,
18) für eine Bohranlage (10),
wobei zumindest zwei auf dem Gestängemagazin-
weg (24) angeordnete oder anordenbare Gestänge-

magazine (20, 22) gekoppelt und entlang eines Ge-
stängemagazinwegs (24) verschiebbar beweglich
sind, so dass eine Bewegung eines Gestängema-
gazins (20, 22) alle gekoppelten Gestängemagazine
(20, 22) betrifft,
wobei quer zum Gestängemagazinweg (24) eine
Gestängehandhabungseinrichtung (52) entlang ei-
nes Handhabungseinrichtungswegs (56) verfahrbar
ist,
wobei zwischen je zwei gekoppelten Gestängema-
gazinen (20, 22) ein mit den Gestängemagazinen
(20, 22) bewegliches Handhabungseinrichtungswe-
gelement (58) als Abschnitt des Handhabungsein-
richtungswegs (56) angeordnet ist und
der Abschnitt des Handhabungseinrichtungswegs
(56) zusammen mit dem Gestängemagazin (20, 22)
beweglich ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, deren Bewegung mit
einer Bewegung der Bohranlage (10) synchronisier-
bar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, wobei der
Handhabungseinrichtungsweg (56) in Form zumin-
dest eines Handhabungseinrichtungswegelements
(58) oder eines Paars von Handhabungseinrich-
tungswegelementen (58) zumindest im Bereich ei-
ner Übergabeposition seitlich über den Gestänge-
magazinweg (24) hinausreicht und eine Handha-
bungseinrichtungswarteposition (60) bildet.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei das oder jedes
Handhabungseinrichtungswegelement (58) im Be-
reich der Handhabungseinrichtungswarteposition
(60) beim Betrieb der Vorrichtung ortsfest ist und
beim Verschieben des Gestängemagazins (20, 22)
das oder jedes mitbewegte Handhabungseinrich-
tungswegelement (58) fluchtend zu dem oder jedem
Handhabungseinrichtungswegelement (58) der
Handhabungseinrichtungswarteposition (60) posi-
tionierbar ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6, 7, 8 oder 9,
wobei als Gestängemagazinweg (24) eine Skidding-
bahn (26) fungiert, insbesondere eine Skiddingbahn
(26) mit zwei parallel verlaufenden Strängen mehr-
fach aneinandergereihter Skiddingmatten, und/oder
wobei als Gestängemagazin (20, 22) zwei mit Ab-
stand nebeneinander angeordnete und zueinander
fixierte Bühnenelemente (32) fungieren, und/oder
wobei als Gestängehandhabungseinrichtung (52)
ein Portalkran (54) fungiert, und/oder
wobei als Handhabungseinrichtungswegelement
(58) eine Schiene oder ein nach Art einer Schiene
für Verfahrbewegungen kontaktierbares Profilele-
ment fungiert.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6, 7, 8, 9
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oder 10,
wobei das Gestängemagazin (20, 22) mit Haltestan-
gen in separate Abschnitte unterteilt ist und Bohrge-
stänge (16, 18) aus diesen oder in diese durch die
Gestängehandhabungseinrichtung (52) nach einer
vorgegebenen oder vorgebbaren Sortierreihenfolge
entnehmbar oder ablegbar ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6, 7, 8, 9, 10
oder 11, wobei mit der Gestängehandhabungsein-
richtung (52) durch Verfahren quer zum Gestänge-
magazinweg (24) Bohrgestänge (16, 18) aus einem
jeweiligen Gestängemagazin (20, 22) zur Aufnahme
durch einen Vertikalaufzug (38) und umgekehrt
transportierbar ist.

13. Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung nach einem
der Ansprüche 6 bis 12, wobei zumindest zwei auf
dem Gestängemagazinweg (24) befindliche Ge-
stängemagazine (20, 22) gekoppelt sind, so dass
eine Bewegung oder Verlagerung eines Gestänge-
magazins (20, 22) alle gekoppelten Gestängemaga-
zine (20, 22) betrifft, wobei zwischen je zwei gekop-
pelten Gestängemagazinen (20, 22) ein mit den Ge-
stängemagazinen (20, 22) bewegliches Handha-
bungseinrichtungswegelement (58) angeordnet ist
und wobei zum Bewegen eines Gestängemagazins
(20, 22) in die Übergabeposition oder aus der Über-
gabeposition heraus zunächst die Gestängehand-
habungseinrichtung (52) in die Handhabungsein-
richtungswarteposition (60) verfahren wird, sodann
das Bewegen der Gestängemagazine (20, 22) er-
folgt, solange bis zumindest ein mitbewegtes Hand-
habungseinrichtungswegelement (58) fluchtend zu
dem oder jedem die Handhabungseinrichtungswar-
teposition (60) bildenden Handhabungseinrich-
tungswegelement (58) positioniert sind.

14. Verwendung einer Skiddingbahn (26) zum Bewegen
von Gestängemagazinen (20, 22) und/oder zum Be-
wegen von Gestängemagazinen (20, 22) zusammen
mit einer ebenfalls entlang einer Skiddingbahn (26)
beweglichen Bohranlage (10).
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